
 

Antrag auf Umstellung des Führerscheins (Kartenführerschein) 
 
 

Der Antrag kann auch bei Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung abgegeben werden. 
Sobald der Führerschein zur Abholung bereit liegt, werden Sie vom Landratsamt Roth benachrichtigt. 
 
 

Familienname:  _________________________________ 
Vorname:   _________________________________ 
Geburtsname:  _________________________________ 
Geburtsdatum:  _________________________________ 
Geburtsort:   _________________________________ 
Aktuelle Wohnanschrift:________________________________ 
Tel. Nr. unter der Sie tagsüber erreichbar sind:_____________ 
 
 

Ich bin im Besitz der Führerscheinklasse/n:   __________________ 
 

Auf welchen Namen wurde der Führerschein ausgestellt? __________________ 
 

Wurde der Führerschein beim Landratsamt Roth bzw. Altlandkreis Schwabach oder   
Hilpoltstein ausgestellt?      � ja  � nein 
 

Falls nicht, bitte hier die ausstellende Behörde angeben ___________________ 
 
 

Wichtig für Inhaber der Altklasse 3 (PKW) 
� Zusätzlich beantrage ich Klasse T (land- u. forstwirtschaftliche Zugmaschinen) 
� Ich beantrage die Klasse CE beschränkt bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres 
 
 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
� 1 biometrisches Passbild in der Größe 35x45 mm, ohne Kopfbedeckung 
� Kopie von Führerschein und Personalausweis (jeweils Vorder- und Rückseite) 
� Ein mit schwarzen Faserstift unterschriebenes Kontrollblatt (erhältlich bei Gemeinde 

/LRA) 
 
___________________________   ______________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift des Antragstellers) 

 
 

 
Nur vom Landratsamt Roth auszufüllen: 
 

Karteikarte angefordert:  _____________ 

 

VHK versandt am:   _____________ 

 

zur Abholung benachrichtigt: _____________ 

 
 
 

 
Vorhandene Fahrerlaubnis ungültig ausgehändigt: � ja 

 
 

Der Empfang des Kartenführerscheins wird bestätigt: 
 

_______________________________  _________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des Antragstellers)  

Eingangsdatum der Verwaltungsbehörde: 


